
ihnen, Diebstähle in größerem Um
fang durchzuführen.
Bei den Untersuchungen wurde fest
gestellt, daß einige Genossenschafts
bauern oft unpünktlich und an
getrunken zur Arbeit kamen. Ob
wohl das dem LPG-Vorstand be
kannt war, schritt er dagegen nicht 
konsequent ein. Er führte weder 
Aussprachen in den betreffenden 
Arbeitskollektiven herbei, noch 
prüfte er die disziplinarische und 
materielle Verantwortlichkeit die
ser Genossenschaftsmitglieder. Die 
Mängel in der Leitungstätigkeit des 
Vorstandes waren darauf zurück
zuführen, daß der Zusammenhang 
zwischen der richtigen Anwendung 
und Einhaltung des sozialistischen 
Rechts und einer guten genossen
schaftlichen Arbeit nicht erkannt 
wurde.
Mit diesem Protest allein konnten 
jedoch die zählebigen Gewohnheiten 
in der LPG nicht beseitigt und eine 
gute Arbeitsdisziplin nicht durch
gesetzt werden.
2. Um den Erziehungsprozeß auch 
von außen her zu unterstützen, fand 
auf Anregung des Kreisstaats
anwalts eine Aussprache der Vor
standsmitglieder mit dem Objekt
leiter der Gaststätte statt. Die 
Rechtsverletzer hatten einen großen 
Teil der gestohlenen Naturalien zur 
Begleichung der Zechschulden ver
wandt und auch während der Ar
beitszeit in der Gaststätte Alkohol 
getrunken.
3. Weil in der Genossenschaft schon 
des öfteren Diebstähle vorgekom
men waren, entschloß sich das Ge
richt, die Hauptverhandlung vor 
erweiterter Öffentlichkeit durch
zuführen, um dazu beizutragen, das 
richtige Verhältnis der LPG-Mit- 
glieder zum genossenschaftlichen 
Eigentum und zur genossenschaft
lichen Arbeit zu entwickeln und zu 
festigen. Deshalb wurden vom LPG- 
Vorstand auch solche Genossen
schaftsmitglieder als Zuhörer zur 
Verhandlung entsandt, die es mit 
der Arbeitsdisziplin und dem ge
nossenschaftlichen Eigentum nicht so 
genau nahmen.
Durch das Verfahren vor erweiter
ter Öffentlichkeit sollte gleichzeitig 
die Revisionskommission als gesell
schaftliches Kontrollorgan mobili
siert und der untrennbare Zusam
menhang zwischen Recht und Öko
nomie an den konkreten Auswir
kungen der strafbaren Handlungen 
bewußt gemacht werden. Die unzu
längliche Kontrolle der Revisions
kommission in der LPG hatte die 
Straftaten begünstigt. Deshalb orga
nisierte der Kreisstaatsanwalt mit

Hilfe des Kreislandwirtschaftsrats 
und der Ständigen Kommission 
Landwirtschaft des Kreistages die 
Teilnahme aller Vorsitzenden der 
LPGs und ihrer Revisionskommissio
nen im Kreis. Alle Eingeladenen 
erschienen zur Hauptverhandlung, 
weil der Kreislandwirtschaftsrat 
darauf hingewiesen hatte, daß die 
Teilnahme am Verfahren auch der 
Vorbereitung der Halbjahresbericht
erstattung über die Erfüllung der 
Marktproduktion in den LPGs die
nen würde.
4. Die LPG-Mitgliederversammlung 
hatte einen vorbildlichen Genossen
schaftsbauern als gesellschaftlichen 
Ankläger gewählt. Er konnte im 
Gerichtsverfahren aktiv mitwirken, 
weil sich die Mitgliederversammlung 
mit dem schädlichen Verhalten der 
Angeklagten und den konkreten Ur
sachen der Straftaten eingehend 
auseinandergesetzt hatte und er die 
Verhältnisse in der LPG sachkundig 
beurteilen konnte. Der gesellschaft
liche Ankläger wies nach, daß die 
Diebstähle den Wert der Arbeits
einheit in der LPG im Jahre 1962 
um 0,20 DM geschmälert hatten und 
daß durch die strafbaren Handlun
gen der Angeklagten das Zusammen
leben der Mitglieder längere Zeit 
beeinträchtigt wurde, weil sie sich 
gegenseitig mißtrauten. Er forderte 
vom LPG-Vorstand, nicht nur über 
die Erfüllung der Marktproduktion 
zu beraten, sqndern auch die Fak
toren zu erforschen und zielstrebig 
zu beseitigen, die eine gute genos
senschaftliche Arbeit hemmen. Fer
ner übte er Kritik an der unge
nügenden Leitungstätigkeit des 
LPG-Vorstandes sowie an der unge
nügenden Kontrolltätigkeit der 
Revisionskommission.
Im Aufträge des Kollektivs bean
tragte der gesellschaftliche Ankläger 
dann, gegen die angeklagten LPG- 
Mitglieder eine bedingte Verurtei
lung auszusprechen.
Der Kreisstaatsanwalt griff in 
seinem Plädoyer diese Hinweise auf 
und legte z. B. dar, daß die Revi
sionskommissionen in fast allen 
LPGs des Kreises ihren Pflichten 
vor allem deshalb nicht nachkom- 
men, weil sie schon jahrelang nicht 
qualifiziert worden sind. Er übte 
Kritik an der Arbeit des Kreis
landwirtschaftsrats, der einen Ver
treter zum Prozeß entsandt hatte, 
und erinnerte ihn an seine Pflichten. 
Besonders ausführlich wurden im 
Plädoyer die Umstände dargelegt, 
welche die LPG in ihrer ökonomi
schen Entwicklung beeinträchtigt 
hatten.
5. Nach der Hauptverhandlung fand 
eine Gemeindevertretersitzung statt.

an der der LPG-Vorsitzende teil
nahm und in welcher der Prozeß 
und der Protest des Kreisstaats
anwalts ausgewertet wurden.
6. An der Hauptverhandlung nahm 
auch ein Mitglied des Büros für 
Landwirtschaft ' der SED-Kreislei- 
tung teil. Das Büro führte danach 
mit allen Parteisekretären der LPGs 
des Kreises eine Aussprache durch, 
in der Klarheit darüber geschaffen 
wurde, wie die Parteiorganisationen 
in den LPGs die politisch-ideologische 
Auseinandersetzung organisieren 
müssen, um Gesetzesverletzungen 
vorzubeugen.
Was wurde durch die differenzierten 
Maßnahmen der Rechtspflegeorgane 
und die Einbeziehung der Genossen
schaftsbauern in dieses Verfahren 
erreicht?
ln der Genossenschaft sind die 
Lagerräume ordnungsgemäß ge
sichert. Das Prinzip der materiellen 
Interessiertheit wird besser durch
gesetzt. Die Feldbaubrigade, der die 
Angeklagten angehören, ist nunmehr 
durch Prämien an der Übererfüllung 
der tierischen Produktion beteiligt.
Die Revisionskommission hat einen 
Arbeitsplan aufgestellt, in dem sie 
konkret festgelegt hat, wie sie den 
Schutz des genossenschaftlichen 
Eigentums gewährleisten und den 
Kampf gegen Tierverluste führen 
will. In der Genossenschaft herrscht 
im Gegensatz zu früher eine sehr 
kritische Atmosphäre. Diebstähle 
sind bisher nicht wieder vorgekom
men. Der Kreislandwirtschaftsrat 
hat dafür gesorgt, daß die LPGs bei 
den Halb jahresberich ten die Pro
duktionserfüllung in engem Zusam
menhang mit der Durchsetzung von 
Ordnung und Sicherheit und der 
Einhaltung der Gesetzlichkeit ein
schätzen. Die Mitglieder der Revi
sionskommissionen werden künftig 
regelmäßig und verstärkt während 
der Winterzeit geschult.
Zur Wirksamkeit der Rechtsprechung 
gehört es, daß die Rechtspflegeorgane 
in enger Zusammenarbeit mit den 
gesellschaftlichen und den anderen 
staatlichen Organen prüfen, wie die 
eingeleiteten Maßnahmen durchge
setzt werden. Deshalb kontrolliert 
der Kreisstaatsanwalt gemeinsam 
mit diesen Organen in bestimmten 
Zeitabständen die Verwirklichung 
und Wirksamkeit dieser Maßnah
men, um gegebenenfalls — unter 
Beachtung des Verantwortungsbe
reichs jedes Organs — unterstützend 
tätig zu werden.
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